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Änderung der Entgeltordnung für Kindertagesstätten 
 
Die im Stadtgebiet Helmstedt zu entrichtenden Kindertagesstättenentgelte wurden letztmalig zum 
01.01.2013 angepasst. Es handelte sich hierbei um eine moderate Anpassung um einen pauscha-
len Grundbetrag von 10,00 € pro Platz und Monat. 
 
Aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen allgemeinen Kostenerhöhung sowie auch insbesonde-
re angesichts tariflicher Personalkostensteigerungen erscheint eine Fortschreibung der Kita-
Entgelte aus Gründen der Haushaltskonsolidierung notwendig. So werden die Personalkosten für 
das erzieherische Personal in den städtischen Kindergärten Emmerstedt und Barmke tarifab-
schlussbedingt im Jahr 2016 um insgesamt rd. 30.500 € steigen. Wollte man diese Personalkosten-
steigerung durch Kita-Entgelte auffangen, müssten diese eine Erhöhung um rd. 33 % erfahren. Da 
eine Erhöhung der Kita-Entgelte in dieser Größenordnung jedoch aus sozialen Erwägungen nicht 
angemessen erscheint, wird vorgeschlagen, die Höhe der Kita-Entgelte lediglich um den seit der 
letzten Anpassung erfolgten Anstieg des Verbraucherpreisindexes fortzuschreiben. Gemäß Aussa-
ge des statistischen Bundeamtes stieg der Verbraucherpreisindex im Zeitraum Januar 2013 bis Ap-
ril 2016 von 104,5 auf 106,9 (2010=100), was somit eine Fortschreibung der Kita-Entgelte um 2,4 % 
bedeuten würde. Dies daraus resultierenden Mehreinnahmen beliefen sich für unsere beiden Kin-
dergärten auf rd. 2.260 €/Jahr. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte diese Fortschreibung mit Beginn des neuen Kindergartenjahres 
2017/2018 (01.08.2017) in Kraft treten, um insbesondere für die externen Träger von Kindertages-
stätten eine Neuberechnung der Entgelte im laufenden Kindergartenjahr zu vermeiden.  
 
Sofern im Übrigen die finanzielle Belastung für Eltern/Erziehungsberechtigte in Einzelfällen die Zu-
mutbarkeitsgrenze überschreitet, kann eine Kostenübernahme durch den Landkreis Helmstedt als 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 90 Abs. 3 SGB VIII auf Antrag der Leistungsbe-
rechtigten erfolgen. 
 
Daneben war eine redaktionelle Überarbeitung der Entgeltordnung unter den (neuen) Ziffern 1.2 
b.1) und 1.2 b.2) erforderlich, da das dort genannte Bundeserziehungsgeldgesetz außer Kraft getre-
ten ist. Auf die Höhe der Kita-Entgelte haben diese redaktionellen Änderungen keine Auswirkungen. 
 
Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind der Vorlage die derzeit geltende Entgeltordnung als Anlage 
1 sowie der Neuvorschlag als Anlage 2 beigefügt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Entgeltordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung der städtischen Kinderta-
gesstätten wird in der als Anlage 2 beigefügten Fassung mit Wirkung zum 01.08.2017 beschlossen. 
 
In Vertretung 
 
gez. Henning Konrad Otto 
 
(Henning Konrad Otto) 
 
Anlagen 














